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TBAAuszug aus dem

des Regierungsrates des /

Sitzung vom 1õ. Juli 1971

3891. Bau- und Niveaulinien, Am 6. Mârz 1977 ersuchte
rler Gemeinclerat Rämlarlg r1nl Genehmigung seines Beschlus-
ses vorì1 22. Dezember 1970 l¡etreffencl die Festsetzung vorì
Bau- uncl Niveaulinien an cler neuen Bärenbohlstrasse II. Kl.
Nr. 8 zwisshen clon llichricrl-Graben (Gemcinr-legrenze) uncl
cler Katzenrütistrasse L Kl. Nr. 3 mit \rerlegung der Einmün-
clung der Köschenrtitistrasse II. Kl. Nr. 7.

Die öffentliche Ausschreibung im kantonalen Amtsblatt
erfolgte am 8. Januar 7977. Am 7. Januar 1971 wurclen die be-
troffenen Gruncleigentliner äber die erwähnte Festsetzung
von lìaulinicn schriftlich informiclt. Ein gcgcn tliesc Yorlage
eingereichter Rekurs wurcle infolge Räckzugs vom Bezirksrat
Dielsclorf r"nit Reschluss vom 23. M'àrz 1971 abgeschrieben.
Gemäss clem Zeugnis cles Bezirksrates Dielsclorf vom 26. März
1971 sincì gegen cìicsc Torlage keine Rekurse mehr hängig, so

class der Beschluss cles Gemeinderates Rümlang vom 22. De-
zember 1970 genehmigungsreif geworclen ist.

Die Bärenbohlstrasse II. Kl. Nr. 8 bildet eine wichtige
Yerbinclun gsstrasse z'wischen Rämlang uncl Zürich-Affoltern.
Da cler \¡erkehr auf clieser Strasse stänclig zunimmt, kann die
heutige Linienfährung aus verl<ehrstechnischen Gränden
nicht mehr beibehalten wcrden. fn Zusammenarbeit mit der
Staclt Zürich rurcl clein Arnt fär Regionalplanung lvurde cles-

halb ein generelles Projekt mit neuer Linienfährung sowie
eine entsprechencle Baulinienvorlage ausgearbeitet. Der vorge-
sehene Baulinienabstancl von 30 m, welcher irn Bereich der
Darnnrschättung p¡egen clie Stacltgrenze auf ca. 45 m ausgewei-
tet wircl, entspricht cler Bedeutung clieser Strasse. Ðr nimmt
auf eine känftige \-erbreiterung Räeksicht uncl gewährleistet
'bei einer Fahrbahnltreite vcln 7,5 m Yorgartentiefen von mitl-
tlestens 6 in. frn Beleich cles Eichriecl-Grabens wircl clie Bau-
linie auf einer T,änge von 5 m als iileelle Baulinie gefährt. Im
Zusammenhang mit cler \rcrlegung cler Bärenbohlstrasse ist
gleichzeitig die Einmünclung cler Kiischenr'ütistrasse II. Kl.
Nr. 7 in clic neuc Bärenbohlstrasse zr1 sanieren. fn diesem
Bereich werclen die mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1654/
i 955 genehmigten Baulinien auf einer Länge von 113 m durch
clie rretren Baulinien exsetzt. Die ìtliveaulinie weist eine maxi-
male Steigrulg vorÌ 4,06 /o a:uf.

Die \¡orlage ist zweckmässig und kann genehmigt lver-
den.

Auf Antrag cler Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Rümlang vom 22. De-
zember 1970 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau-
iinien an cler neucn Bärenbohlstrasse If. Kl. Nr. 8 zwischen
tlem Eichriecl-G rabcn (Gerrciitclegrenze) und der l(atzenrüti-
strasse I. Kl. Nr. 3 mit Verlegung der Einmündung der Kö-
schenrütistrasse II. KÌ. Nr. 7 wird gemäss den eingereichten
Plänen genehmigt.

II. Der Gemeinderat Rümlang wird eingeladen, clie vor-
stehencle Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.

Riimlang



III. Nlitteilung an den Gemeinderat Rümlang unter Rück-
sendung von zwei Bau- und Niveaulinienplänen mit Geneh-
migungsvermerk, den Bezirhsrat Dielsdorf sowie an die Direk-
tion der öffentlichen Bauten.

Zürich, clen 15. Juli 1971.

Vor dem R,egierungsrat
Der Staatsschreiber:

1. v.

Dr. J. Schlä,pfer


